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TOP 5.5 Fortführung des Sofortprogramms Seehafen-Hinterlandverkehr

(SHHV)

Mit dem SHHV II (als Fortsetzung des SHHV I, Volumen: 305 Millionen Euro) sollten im
deutschen Bahnnetz des Seehafenhinterlandes ein Teil der identifizierten Engpässe
beseitigt werden. Das SHHV II (geplante Gesamtinvestitionen: rd. 275 Millionen Euro)
war als Sonderprogramm zusätzlich zu den BVWP-Maßnahmen zu sehen. Es war in
zwei Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche hatte eine Laufzeit von 2015-2020 sowie
(nach Anpassung) ein Volumen von rd. 143,6 Millionen Euro (inkl. Bundesmittel für
Kreuzungsmaßnahmen in Höhe von. 30 Millionen Euro) und umfasst bundesweit neun
Bau- und Planungsmaßnahmen. Die 2. Tranche hatte eine Laufzeit von 2016-2020 so-
wie ein Volumen von 131,4 Millionen Euro und beinhaltete bundesweit 17 Bau und Pla-
nungsmaßnahmen. Für einige Teilmaßnahmen wurde die Laufzeit verlängert, um diese
abschließen zu können.

Einige Maßnahmen des Programms wurden aus zeitlichen Gründen nicht baulich be-
gonnen, jedoch baureif beplant. Diese sind:

· Spurplananpassung Mainz Bischofsheim

· Marktredwitz-Schwandorf (Blockverdichtung in den Abschnitten Pechbrunn –

Marktredwitz und Weiden – Wernberg)

· Regensburg - Schaffen einer zusätzlichen Gleisverbindung

· Greifswald - Errichtung Puffergleis

· Berlin-Moabit - Gleisverlängerung von drei Puffergleisen

· Passau Gbf – Neubau von zwei elektr. Zugbildungs- und Puffergleisen

Zusätzlich zu den zwei Tranchen des SHHV II wurde durch eine gesonderte Finanzie-
rungsvereinbarung (2017-18) ein Vorrat an Planungsleistungen an baureifen Maßnah-
men des Seehafen-Hinterlandverkehrs geschaffen. Hierbei wurden u.a. 22 Überholglei-
se im 740 Meter-Netz beplant. Als Ergebnis der Finanzierungsvereinbarung stehen da-
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mit baureife, beplante Maßnahmen bereit. Die bauliche Umsetzung der Planungen er-
folgt z.B. im Rahmen des Bedarfsplanes.

Das aktuelle SHHV II ist somit noch nicht vollständig umgesetzt, die verkehrliche Wir-
kung wird sich daher jeweils mit Fertigstellung der Maßnahmen in den kommenden Jah-
ren zeigen. Für die bauliche Umsetzung des Planungsvorrates SHHV wird einen ent-
sprechende Finanzierung ab 2024 angestrebt. Die bauliche Umsetzung genießt Priori-
tät.

Die Notwendigkeit von Sonderfinanzierungsprogrammen und deren Zielsetzungen er-
geben sich aus den verkehrlichen Rahmenbedingungen und den absehbaren Entwick-
lungen im Verkehrsaufkommen. Aktuell ist durch den Bund geplant, das Sofortpro-
gramm SHHV in anderer als in seiner bisherigen Form im Rahmen der Eigenkapitaler-
höhung aus dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung fortzuführen.


